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Philologenverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Gewerkschaft der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer

Antworten zum Fragenkatalog des Bildungsausschusses zur geplanten Schulgesetzänderung

1. Allgemeine Fragen:
1.1
Der Philologenverband begrüßt grundsätzlich die Idee der Entwicklung zur Selbstständigen Schule in MV und bedauert gleichzeitig, wie in den nachfolgend aufgeführten Positionen deutlich wird, dass das Vorhaben unter haushaltspolitischen Sparzwängen steht.
1.2
Der Zeitraum der Bearbeitung der Fragen war viel zu kurz, um eine umfassende Diskussion zu führen. Für eine fundierte Erörterung ist es unabdingbar, einen vernünftigen Zeitraum festzusetzen, der den Anzuhörenden einen eklatant hohen Zeitdruck erspart.

1.3 

Es konnten keine Veränderungen im Gesetzentwurf erkannt werden. 

Unsere vorgeschlagenen Änderungen wurden vom Bildungsministerium in keiner Weise beachtet. (Zur Untermauerung unserer Position haben wir unsere Stellungnahme für das Bildungsministerium als Anlage beigefügt)

1.4
Es dringend erforderlich, dass endlich die im Gesetz formulierte Benachteiligung der Gymnasien in unserem Bundesland aufzuheben ist. Dies ist sowohl bei der Orientierungsstufe erforderlich, als auch bei der Bildung der Gymnasialen Oberstufe.

Die Landesregierung kann nicht als Konsequenz aus den Ergebnissen der PISA-Studie einerseits die Anzahl der studierfähigen Schulabgänger erhöhen wollen und gleichzeitig die Schulart, die die überwiegende Anzahl studierfähiger Schulabgänger ausbildet, ständig schwächen.

Auch in diesem Zusammenhang ist das Scheitern des „Längeren gemeinsamen Lernens“ aus Sicht des Philologenverbandes zu konstatieren, da der Anteil der Schüler, die nach Klasse 6 an die Gymnasien wechseln, geringer als vor der Abschaffung der Orientierungsstufe an den Gymnasien ist.

Des Weiteren ist nicht evident, warum Gesamtschulen weniger Mindestschüler zur Bildung einer Gymnasialen Oberstufe aufweisen müssen als Gymnasien. Es gibt nur eine Gymnasiale Oberstufe in MV. Für deren Zustandekommen müssen an den verschiedenen Schularten identische Bedingungen geschaffen werden.

1.5 

Der Philologenverband hat festgestellt, dass in der Expertenkommission kein Interessenvertreter der Gymnasien war, jedoch der anderen Schularten. Daher ist die Stellungnahme aus Gründen der fehlenden Position aller Schularten zu kritisieren und nicht als Diskussionsgrundlage relevant. Zum Aspekt der quantitativen Erhöhung der Abiturienten in MV kann sich demzufolge in der Stellungnahme nicht die Gesamtsicht aller Schularten wiederfinden.

1.6
Der Philologenverband unterstützt grundsätzlich die Entwicklung zur Selbstständigen Schule. Leider ist der Beginn dieses Entwicklungsprozesses ohne ausführliche Diskussion mit allen an Schule Beteiligten erfolgt.

Der Gesetzentwurf orientiert sich aus unserer Sicht ausschließlich daran, die Handlungsmöglichkeiten von Schulleitungen zu verbessern. Die derzeitige Situation der Teilzeit im Lehrerbereich unter den Bedingungen des LPK werden nicht berücksichtigt. Die Einführung der schülerbezogenen Stundenzuweisung ist kein ausreichendes Argument  für die Umsetzung des Gesetzentwurfs ohne breite Diskussion.
1.7
Die Einführung der schülerbezogenen Stundenzuweisung wird von uns generell begrüßt. In diesem Zusammenhang sehen wir jedoch gravierende Probleme. Einerseits wird es bei dieser Einführung „Gewinner- und Verliererschulen“ geben. Andererseits wird diese Stundenzuweisung in anderen Bundesländern zu erheblich besseren Konditionen umgesetzt, z.B. in Thüringen. Die Benachteiligung, die daraus in MV offensichtlich wird, lehnen wir ab.

a) 
Die Grundversorgung nach Stundentafel scheint prinzipiell gewährleistet zu sein. 
b) 
Zusatzangebote können gewährleistet werden, wenn weitere Stundenzuweisungen durch entsprechende Verordnungen zur Verfügung gestellt werden. Daher kann diese Frage erst beantwortet werden, sofern die genauen 
Parameter bekannt sind.

c) 
Kleine Schulen, Schulen mit vielen unterfrequenten Klassen sowie Spezialschulen werden Probleme bekommen. 

d) 

Welche Aufgaben sind gemeint?
1.8.

a) 
Es wird zu einer Chancenungleichheit der verschiedenen Schulen kommen, da sich die Wettbewerbssituation lediglich auf die quantitative Werbung um jeden einzelnen Schüler ausdehnen wird. Das war bereits in diesem Schuljahr beim Übergang der Schüler von der 6. Klasse in das Gymnasium feststellbar. 
b) 
Die Umsetzung des Anspruchs zur Deregulierung ist aus unserer Sicht nicht gelungen. Die angeordneten Arbeitsaufgaben der Lehrkräfte sind erheblich gestiegen und werden im Zuge der Selbstständigen Schule weiterhin zunehmen. Den Grund dafür sehen wir auch in der unflexiblen Arbeitsweise einiger Schulleitungen. In vielen Fällen besitzen diese nicht die erforderlichen Voraussetzungen, um die nach dem geplanten Gesetz mögliche und notwendige Selbstständigkeit umzusetzen. 
1.9
Nicht der Gesichtspunkt der auslaufenden Förderung sollte das Argument für die Entscheidung der offenen oder gebundenen Form der Ganztagsschule sein, sondern deren Sinnhaftigkeit. Diese Entscheidung kann aber nicht staatlich reglementiert werden, sie muss von den betreffenden Gremien und Beteiligten am jeweiligen Schulstandort entschieden werden. Die verordnete Teilnahme an gebundenen Formen steht konträr zu dem Ziel, junge Menschen zu mündigen Bürgern zu erziehen.

1.10
Es gibt in MV keine freie Schulwahl ab der 5.Klasse, da Eltern bzw. Schüler nicht alle zur Verfügung stehenden Schulformen wählen können. Der Elternwille ist auf die Regionalschulen und Gesamtschulen begrenzt. Ein Wechseln auf das Gymnasium ist ab Klasse 5 auf Grund des politischen Willens, jedoch nicht aus bildungswissen​schaftlicher Sicht, nicht möglich. Sollte man nicht den Erhalt flächendeckender Schulangebote in einem Bundesland wie MV als Priorität bei der freien Schulartenwahl setzen?  

1.11
In MV ist seit Jahren eine deutliche Benachteiligung des Gymnasiums gegenüber den Gesamtschulen zu verzeichnen. Dieses zeigt sich durch folgende Einschränkungen: 
>
Zugang zu den Gymnasien erst ab Klasse 7 – zu den Gesamtschulen schon ab Klasse 5

>
Mindestschülerzahlen für die Eingangsstufe an Gesamtschulen geringer als für Gymnasien (§ 45 Abs. 4 Ziffer 4; 5)
>
Mindestschülerzahlen für die Einrichtung einer Gymnasialen Oberstufe an Gesamtschulen geringer als an Gymnasien (§ 45 Abs. 4 Ziffer 6)

Der Philologenverband fordert auch in MV die Chancengleichheit für das Bestehen von Gymnasien und Gesamtschulen. Einerseits wird als Schlussfolgerung aus den Ergebnissen der PISA-Studie die Erhöhung von Abiturienten als notwendig erachtet, andererseits benachteiligt man die Schulform, deren originäre Aufgabe es ist, Abiturienten auszubilden und zu studierfähigen Schulabgängern zu qualifizieren. Hier zeigt sich ein offensichtlicher Widerspruch. Das Gymnasium hat bei der PISA-Studie die besten Ergebnisse erzielt, national sowie auch im internationalen Vergleich. Daraus ergibt sich auch aus qualitativer Sicht die logische Konsequenz, dass die Gymnasien nicht weiter benachteiligt werden dürfen, sondern durch das Gesetz gestärkt werden müssen. Bei der Bildung können politische Motive keine Rolle spielen, sondern Motivation zum Handeln muss sich aus dem Ziel einer optimalen Förderung der Kinder und Jugendlichen ergeben. Gleichzeitig muss die Chancengleichheit gegenüber anderen Bundesländern gewährleistet werden.
1.12
Positiv zu sehen ist, dass Schulleitungen durch einen erhöhten Leitungspool vom Unterricht stärker entlastet sind und dadurch mehr Zeit für die Leitungsaufgaben haben. Verhindert werden muss, dass sie ihre eigentlichen Funktionsaufgaben ohne die entsprechende Weitergabe der notwendigen Anrechnungsstunden delegieren.

Darüber hinaus sind Schulleitungen zu einem großen Teil nicht in der Lage, die Lehrkräfte in Teilzeit von bestimmten Arbeitsaufgaben zu entlasten. Das gegenteilige Vorgehen ist zu verzeichnen, die tatsächliche Arbeitsbelastung nimmt zu.
Die Landesregierung hat bisher nicht die Bereitschaft signalisiert, bei zurückgehenden Schülerzahlen und niedrigsten Beschäftigungsumfängen die Erhöhung der Pflichtstundenzahl zurückzunehmen. Trotz mehrfacher Anmahnung der Rücknahme der Erhöhung ist die Diskussion bis dato nicht ansatzweise geführt worden. 
Zitat Dr. Mediger bei Einführung der Pflichtstundenzahlerhöhung: „Bei steigenden Steuereinnahmen kann man über eine Rücknahme der Pflichtstundenzahlerhöhung reden“. Damit wird deutlich, dass die Aussagen der Politiker nur eine kurze Halbwertzeit haben.
1.13
Der Philologenverband sieht in der Nutzung der leistungsbezogenen Bezahlung eine Möglichkeit Leistungsanreize zu schaffen. Dazu müssten natürlich die entsprechen​den Tarifverhandlungen aufgenommen werden.

Eine weitere Möglichkeit sehen wir darin, Anrechnungsstunden in einem adäquaten Maße für die zu erbringenden Aufgaben bereitzustellen.

1.14
Die Mitbestimmung ist ein personalvertretungsrechtlicher Begriff, somit ist die Fragestellung irreführend.

1.15
Der Philologenverband hält die individuelle Entscheidung der Schulen in Bezug auf die Möglichkeit zur Verteilung der Lerninhalte auf unterschiedliche Klassenstufen sowie die Erstellung schulspezifischer Kontingentstundentafeln für den falschen Weg. Der Bildungsföderalismus führt bereits zu Problemen bei einem Schulwechsel zwischen den Bundesländern. Daher sollte alles getan werden, damit wenigstens ein Schulwechsel innerhalb MVs ohne Probleme von statten gehen kann. 
1.17- 1.19
Der Philologenverband befürwortet grundsätzlich ein multiperspektives Bildungsangebot für die Schüler in MV, positioniert sich aber deutlich gegen eine Benachteiligung der staatlichen und der Schulen in freier Trägerschaft untereinander bei gleichen Profilen.
1.24
Den Schulen müssen bei einer möglichen Integration von Förderschülern ausgewiesene Zusatzstunden bereitgestellt sowie entsprechende Qualifizierungs​maßnahmen mit Kostenübernahme und Freistellungen angeboten werden. 

Eine generelle Abschaffung von Förderschulen lehnen wir ab.
1.25
Der Philologenverband unterstützt die Einschätzung des Arbeits- und Sozialverhaltens von Schülern. Aber wir unterstreichen unsere Kritik daran, dass jede Schule ihre individuellen Maßstäbe aufstellt. Damit ist keine Vergleichbarkeit der Einschätzungen von Schülern unterschiedlicher Schulen mehr gegeben, was als eigentliches Ziel der Einschätzung propagiert wurde. Die Selbstständige Schule darf nicht dazu führen, dass sich der Bildungsföderalismus auch noch bis auf die Einzelschule auswirkt.
1.26 
Der Philologenverband möchte deutlich hervorheben, dass es keine Alternative zum Lehrerpersonalkonzept gibt. Die Schulgesetznovelle sieht die Personalhoheit auf Schulebene vor, was unter den Bedingungen des LPK nicht möglich ist und demzufolge abgeändert werden muss. Wir weisen darauf hin, dass alle bisherigen Prozesse gegen das LPK gescheitert sind und das LPK als sozialverträgliche Möglichkeit des Personalabbaus bestätigt wurde.

3. Fragen zu Einzelproblemen

3.3
c)
Die Lösung des Problems kann nur darin gesehen werden, dass die Schüler einer Gesamtschule beim Nichtzustandekommen der Gymnasialen Oberstufe ganz auf das Gymnasium wechseln. Eine nur teilweise Belegung einzelner Kurse am Gymnasium ist nicht zu akzeptieren.

3.4
Der Philologenverband unterstützt die Beibehaltung der existierenden Gymnasien für diagnostiziert kognitiv Hochbegabte und deren Profilschärfung. Eine qualifizierte integrative Förderung entsprechender Schüler muss unserer Auffassung nach vorrangig an den bestehenden Spezialgymnasien erfolgen. 
3.5
Die Formulierung im § 19 Abs. 4 regelt die Schulabschlüsse nicht hinreichend genug. Es kann im Detail zur Folge haben, dass Schüler, die die gymnasiale Oberstufe vor Erreichen des Abiturs verlassen, nur einen „Hauptschulabschluss“ besitzen. Dies sollte gerade nach den Ereignissen von Erfurt nicht mehr vorkommen.
Der Philologenverband positioniert sich deutlich dafür, dass ein Schüler mit der Versetzung in die Klassenstufe 11 die Mittlere Reife ohne Prüfung zuerkannt bekommt. 
3.6
Wir lehnen einen Wegfall des § 19 Abs. 2, Satz 2 (alt) unter allen Umständen ab. Die individuelle Förderung wäre sonst nicht mehr in dem erforderlichen Maße zu leisten.

3.9
Erst bei Ausschöpfung des Stundenpotentials der vorhandenen Religionslehrer kann man über den Vorschlag des VBE nachdenken.
3.10 
Gerade im Rahmen des Lehrerpersonalkonzeptes sehen wir die geplanten, neuen personalrechtlichen Befugnisse und Möglichkeiten des Schulleiters nicht (vgl. 1.26). Unter den speziellen Bedingungen der Teilzeitbeschäftigung kann dies zur Versetzung „unliebsamer“ Lehrkräfte führen. Außerdem erweisen sich nicht alle Schulleitungen als fähig, solche Entscheidungen unter objektiven Gesichtspunkten zu treffen. Die örtlichen Personalräte müssten intensiv geschult werden, um als gleichwertig gegenüber den Schulleitungen auftreten zu können.

3.11
Der angeführte geltende § 4 Abs. 10 ist im Schulgesetzänderungsentwurf Drucksache 5/1770 nicht enthalten. 
Philologenverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. Geschäftsführer J. Radlof

Geschäftsstelle: Lindenanger 70, 18069   Lambrechtshagen    ( und Fax  0381 / 800 54 80

Bankverbindung: Ostsee-Sparkasse Rostock ,  BLZ  130 500 00 ,  Kontonummer  435 010 395


[image: image1.png]_954955820

